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RS OGH 1996/10/16 9ObA2241/96s
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.10.1996

Norm

ArbVG §120 Abs1

Rechtssatz

Nur die durch den Arbeitgeber beein/ußbaren Beendigungsarten der Kündigung und der Entlassung begründen durch

das Arbeitsverfassungsgesetz einen besonderen Schutz des Betriebsrates. Daher fällt die einvernehmliche Lösung des

Arbeitsverhältnisses nicht darunter.
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9 ObA 2241/96s
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